
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 10/033/2015 
 
 

 Kreisausschuss am 22.10.2015 
 

Zu Punkt 9: Sachstand zur Erstellung des Regionalen Handlungskonzept für die 
Region Düsseldorf – Kreis Mettmann gemäß den Vorgaben des 
Landes Nordrhein-Westfalen für die EFRE-Förderphase 2014 – 2020 

 
Auf Nachfrage von KA Köster-Flashar bestätigt Landrat Hendele, dass über den Sachstand und den 
Beschluss zum Regionalen Handlungskonzept im Interkommunalen Ausschuss der „Regionalen 
Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss“ berichtet werde. 
 
KA Roeloffs fasst die beiden Projekte kurz zusammen und berichtet, dass ein Projekt ohne zusätzliche 
Finanzierung durch den Kreis und das andere Projekt mit nur 10 % durch den Kreis finanziert werden 
müsse. Im Haushalt seien für das Jahr 2015 50.000 € eingestellt, die in den nächsten Jahren 
schrittweise für die Finanzierung genutzt werden würden.  
 
Es erfolgt die Abstimmung über folgenden 

  
Beschluss: 
 
 

Der Landrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der 
Landeshauptstadt Düsseldorf und der Hochschule Düsseldorf fristgerecht Förderanträge für 
die aus dem „Regionalen Handlungskonzept der Region Düsseldorf - Kreis Mettmann“ (RHK) 
hervorgegangenen und vom Land zur Förderung vorgeschlagenen Projekte 
„Innovationsinitiative“ und „Servicestelle für internationale Fach- und Führungskräfte“ bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf zu stellen. Am 27. November 2014 wurde im Ausschuss für 
Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus einstimmig beschlossen, einen Eigenanteil zur 
Umsetzung von Projekten aus dem RHK zur Verfügung zu stellen. Der mit Sperrvermerk 
versehene Betrag in Höhe von 50.000 Euro wird im Haushalt 2015 jedoch nicht benötigt, da 
die Projektlaufzeit für beide Projekte erst in 2016 beginnen wird. Für die Umsetzung der 
Projekte „Innovationsinitiative“ und „Servicestelle für internationale Fach- und 
Führungskräfte“ werden von Seiten des Kreises Mettmann Mittel in Höhe von insgesamt 
58.095 Euro benötigt. Diese werden in den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2018 
veranschlagt.  
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 Kreistag am 22.10.2015 
 

Zu Punkt 9: Sachstand zur Erstellung des Regionalen Handlungskonzept für die 
Region Düsseldorf – Kreis Mettmann gemäß den Vorgaben des 
Landes Nordrhein-Westfalen für die EFRE-Förderphase 2014 – 2020 

 
 
Beschluss: 
 
 

Der Landrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der 
Landeshauptstadt Düsseldorf und der Hochschule Düsseldorf fristgerecht Förderanträge für 
die aus dem „Regionalen Handlungskonzept der Region Düsseldorf - Kreis Mettmann“ (RHK) 
hervorgegangenen und vom Land zur Förderung vorgeschlagenen Projekte 
„Innovationsinitiative“ und „Servicestelle für internationale Fach- und Führungskräfte“ bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf zu stellen. Am 27. November 2014 wurde im Ausschuss für 
Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus einstimmig beschlossen, einen Eigenanteil zur 
Umsetzung von Projekten aus dem RHK zur Verfügung zu stellen. Der mit Sperrvermerk 
versehene Betrag in Höhe von 50.000 Euro wird im Haushalt 2015 jedoch nicht benötigt, da 
die Projektlaufzeit für beide Projekte erst in 2016 beginnen wird. Für die Umsetzung der 
Projekte „Innovationsinitiative“ und „Servicestelle für internationale Fach- und 
Führungskräfte“ werden von Seiten des Kreises Mettmann Mittel in Höhe von insgesamt 
58.095 Euro benötigt. Diese werden in den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2018 
veranschlagt.  
 

  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
  
   
 


	Text
	Beschluß

